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B E S C H L U S S P R O T O K O L L 
 

zur 01. (konstituierenden) öffentlichen Sitzung 

des Haupt- und Finanzausschusses 
 
 

 
 
 
 
Sitzungstag : 23.06.2016 
 
Sitzungsort : Rathaus Am Sonnenplatz , Sitzungssaal 1.OG 
 
Sitzungsdauer : Beginn: 19:00 Uhr – Ende: 20:50 Uhr 
 
Unterbrechungen : - keine - 
 
 
 
Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses waren durch Einladung vom 10.06.2016 - 
unter Angabe der zu behandelnden Tagesordnungspunkte - einberufen worden. 
 
Einwände gegen die ordnungsgemäße Ladung wurden nicht erhoben. 
 
Sitzungsort, Sitzungstag, Sitzungsbeginn sowie die Tagesordnung wurden im amtlichen  
Bekanntmachungsorgan der Stadt Bad Vilbel am 16.06.216 veröffentlicht. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss war nach der Anzahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig (s. Anwesenheitsliste Seite 2). 
 
Über Tagesordnungspunkt 5 wurde teilweise in nicht öffentlicher Sitzung verhandelt. 
 
Für diese Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses enthalten die Seiten 1 bis 9 
Beratungsergebnisse und Beschlüsse. 
 
 
 
 
Sebastian Wysocki Christian Lenz 
Vorsitzender Schriftführer 
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A n w e s e n h e i t s l i s t e : Mitgliederzahl: 14 
 
         Fraktionsstärke: 
 
a) stimmberechtigt: 
 
 
CDU         7 Mitglieder 
 
Anders, Herbert  
Hager, Silke  
Junker, Oliver  
Schäfer, Karl Peter ab TOP 3 
Unger, Yvette  
Utter, Irene  
Wysocki, Sebastian  
 
SPD         3 Mitglieder 
 
Hauer, Carsten  
Kühl, Christian  
Yönter, Isil  
 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN      2 Mitglieder 
 
Mallmann, Ralph  
Matthias, Jens  
 
FDP         1 Mitglied 
 
Hahn, Jörg-Uwe  
 
FREIE WÄHLER       1 Mitglied 
 
Gecks, Martin  
 
 
 
b) nicht stimmberechtigt: 
 
vom Magistrat:    Bürgermeister Dr. Stöhr, Thomas 
      Stadtrat Minkel, Klaus 
 
von der Stadtverordnetenversammlung: ./. 
 
von der Verwaltung:    VBW Lenz, Christian - Schriftführer -  
 
 
c) es fehlten:  ./. 
 
 
Presse: 2 Zuhörer:   1 
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TAGESORDNUNG 

 
 
 

1. Wahl der Ausschussvorsitzenden / des 
Ausschussvorsitzenden 

  

 
 

2. Festlegung der Zahl und Wahl der stellvertretenden 
Ausschussvorsitzenden 

  

 
 

3. Mitteilungen des Magistrats   
 
 

4. Wahl der Schriftführer 2016/66  
 
 

5. Jahresabschluss 2015 des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad 
Vilbel 

2016/151  

 
 

6. Bestellung eines Prüfers für den Jahresabschluss 2016 des 
Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel 

2016/150  

 
 

7. 10. Nachtrag der Verordnung über die Beförderungsentgelte 
für den Gelegenheitsverkehr mit Kraftdroschken in der Stadt 
Bad Vilbel (TAXI-Tarif) 

2016/116  

 
 

8. Anmeldung der Baumaßnahme "Apartmenthäuser für 
Flüchtlinge" für die in Aussicht gestellten Fördermittel im 
Rahmen des Hessischen Kommunalinvestitionsprogramms, 
Kommunale Infrastruktur 

2016/142  

 
 

9. Benennung von Mitgliedern der Kommissionen gem. § 72 
HGO 

2016/140  

 
 

10. Neubildung der Betriebskommission; 
hier: Wahl der vom Personalrat benannten Mitglieder 

2016/152  

 
 

11. Grundstücksangelegenheiten   
 
 

 a) Verkauf eines Gewerbegrundstücks mit ca. 1.701 qm aus  
    dem Baugebiet "Quellenpark Südost" 

2016/129  

 
 

 b) Verkauf eines Gewerbegrundstücks mit ca. 1.438 qm aus   
    dem Baugebiet "Quellenpark Südost" 

2016/130  

 
 

 c) Verkauf eines Bauplatzes von ca. 1.000 Quadratmetern 2016/132  
 
 

 d) Verkauf diverse Grundstücke in den Gemarkungen  
    Gronau und Rendel (für Zwecke von Renaturierungs- 
    maßnahmen an dem Fluss Nidder und des Tierschutzes)  
    an die Gerty-Strohm-Stiftung 

2016/135  

 
 

 e) Verkauf eines Mischgebietsgrundstücks mit ca. 464 qm  
     am Bahnhofsplatz Bad Vilbel 

2016/136  

 

 
 
Ende der Tagesordnung 
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TOP 1. Wahl der Ausschussvorsitzenden / des Ausschussvorsitzenden 
 
Stadtverordnetenvorsteher Anders (CDU) bat um Vorschläge für die Wahl der 
Ausschussvorsitzenden / des Ausschussvorsitzenden. 
 
Stv. Frau Utter (CDU) schlug Stv. Sebastian Wysocki (CDU) als neuen 
Ausschussvorsitzenden vor.  
 
Weitere Vorschläge lagen nicht vor. Geheime Wahl wurde nicht beantragt. 
 
Stv. Wysocki wurde zum Ausschussvorsitzenden gewählt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
dafür:   CDU-, FDP-, FW-Fraktion     8 Stimmen 
dagegen:  ./. 
Enthaltung:  SPD-Fraktion, Fraktion-GRÜNE    5 Stimmen 
 
Stv. Wysocki nahm auf Befragen die Wahl an und dankte für das ihm mit dieser Wahl 
entgegengebrachte Vertrauen und übernahm den Vorsitz. 
 
 
TOP 2. Festlegung der Zahl und Wahl der stellvertretenden Ausschussvorsitzenden 
 
Es wurde vereinbart, zwei stellvertretende Ausschussvorsitzende zu wählen. 
 
Ausschussvorsitzender Wysocki (CDU) bat um Vorschläge für die Wahl der stellvertretenden 
Ausschussvorsitzenden. 
 
Die Fraktionen einigten sich auf einen gemeinsamen Wahlvorschlag (Anlage 1). 
 

1. Stv. Jörg-Uwe Hahn (FDP) 
2. Stv. Carsten Hauer (SPD) 

 
Die stellvertretenden Vorsitzenden wurden - e i n s t i m m i g  (13) - gewählt. 
 
 
TOP 3. Mitteilungen des Magistrats 
 
Bürgermeister Dr. Stöhr (CDU) teilte mit, dass in dem Rechtsschreit betreffend „Neubau 
einer Containeranlage für Flüchtlinge auf dem Grundstück Huizener Str. 1a und 1b“ das 
Verwaltungsgericht Gießen mit Beschluss vom 16.06.2016 die Eilanträge der Antragsteller, 
die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs gegen die Baugenehmigung vom 25.05.2016 
anzuordnen, abgelehnt  hat. 

 
Des Weitere teilte der Bürgermeister mit, dass in einem Vergleich vor dem 
Verwaltungsgericht Gießen am 09.06.2016 der Stadt Bad Vilbel die Genehmigung für die 
genehmigungspflichtigen Festsetzungen der Haushaltssatzung für das Jahr 2014 erteilt 
wurde. 
 
 
 

TOP 4. Wahl der Schriftführer 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss wählte AR Frau Bär, VfW Frau Keles, VBW Lenz und VfW 
Loos zu Schriftführern. 
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Abstimmungsergebnis: 
 
- e i n s t i m m i g (14) - 
 
 

TOP 5. Jahresabschluss 2015 des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel 
 
Zur Beantwortung noch offengebliebener Fragen aus der Betriebskommission der 
Stadtwerke  stellte Stv. Mallmann (GRÜNE) den Geschäftsordnungsantrag auf Ausschluss 
der Öffentlichkeit. Der Geschäftsordnungsantrag wurde ohne Gegenrede angenommen. 
 
Stadtrat Minkel (CDU) beantwortete noch offene Fragen aus der Betriebskommission. 
 
Im Anschluss wurde die Öffentlichkeit wieder hergestellt. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl der Stadtverordnetenversammlung, folgenden 
Beschluss zu fassen: 

 
 
„Gem. § 5 Nr. 11 des Hess. Eigenbetriebsgesetzes vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786), obliegt der 
Stadtverordnetenversammlung die Feststellung des Jahresabschlusses und die 
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresgewinns oder die Behandlung des 
Jahresverlustes sowie über den Ausgleich von Verlustvorträgen. 

 
Der Stadtverordnetenversammlung wird folgender Beschlussvorschlag unterbreitet: 
 
1. Der Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme von 

 
 EUR 86.457.287,99 
 
sowie der Jahresabschlussbericht/Lagebericht werden festgestellt. Analog § 51 Nr. 9 
HGO wird mit dieser Feststellung die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad 
Vilbel für das Jahr 2015 entlastet. 
 

2. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt eine Ausschüttung in Höhe von EUR 
857.745,40 (brutto) an den Haushalt der Stadt Bad Vilbel; die Auszahlung erfolgt am 
20.07.2016 aus dem Jahresgewinn 2015.“ 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
- e i n s t i m m i g (14) - 
 
 

TOP 6. Bestellung eines Prüfers für den Jahresabschluss 2016 des Eigenbetriebs 
Stadtwerke Bad Vilbel 

 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl der Stadtverordnetenversammlung, folgenden 
Beschluss zu fassen: 

 
 „Die Stadtverordnetenversammlung bestellt auf Vorschlag der Betriebskommission des 

Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann & 

Partner AG, Dreieich, als Jahresabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016.“ 
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Abstimmungsergebnis: 
 
- e i n s t i m m i g (14) -  
 
 

TOP 7. 10. Nachtrag der Verordnung über die Beförderungsentgelte für den 
Gelegenheitsverkehr mit Kraftdroschken in der Stadt Bad Vilbel (TAXI-Tarif) 

 
Stv. Mallmann (GRÜNE) stellte folgenden Änderungsantrag. 
 
„Der Tarif soll eine Splittung (1,80 € am Tag und 1,90 € in der Nacht), analog zur Regelung 
der Stadt Bad Homburg, beinhalten.“ 
 
Der Änderungsantrag wurde abgelehnt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
dafür:    SPD-Fraktion, Fraktion-GRÜNE   5 Stimmen 
dagegen:   CDU-, FDP-, FW-Fraktion    9 Stimmen 
Enthaltung:   ./. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl der Stadtverordnetenversammlung, folgenden 
Beschluss zu fassen: 

 
 „Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt den 10. Nachtrag der Verordnung über die 
Beförderungsentgelte für den Gelegenheitsverkehr mit Kraftdroschken in der Stadt Bad 
Vilbel (TAXI-Tarif).“ 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
dafür:     CDU-, FDP-, FW-Fraktion    9 Stimmen 
dagegen:   Fraktion-GRÜNE     2 Stimmen 
Enthaltung:   SPD-Fraktion      3 Stimmen 
 
 

TOP 8. Anmeldung der Baumaßnahme "Apartmenthäuser für Flüchtlinge" für die in 
Aussicht gestellten Fördermittel im Rahmen des Hessischen 
Kommunalinvestitionsprogramms, Kommunale Infrastruktur 

 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl der Stadtverordnetenversammlung, folgenden 
Beschluss zu fassen: 

 
 „Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, Fördermittel für die Baumaßnahme 

“Apartmenthäuser für Flüchtlinge“ im Rahmen des Hessischen 

Kommunalinvestitionsprogramms, Kommunale Infrastruktur in Höhe von 881.307,00 EUR zu 

beantragen.“ 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
- e i n s t i m m i g (14) - 
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TOP 9. Benennung von Mitgliedern der Kommissionen gem. § 72 HGO 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl der Stadtverordnetenversammlung, folgenden 
Beschluss zu fassen: 

 
 „Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Zahl der Stadtverordneten in der 
Verkehrskommission auf 14 festzulegen und im Benennungsverfahren nach § 62 Abs. 2 
HGO zu bestimmen. 
 
Die Empfehlung des Fachbereichs Öffentliche Sicherheit und Ordnung für die Vertretung von 
Vereinen, Verbänden und Organisationen als sachkundige Einwohner wird genehmigt.“ 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
- e i n s t i m m i g (14) - 
 
 

TOP 10. Neubildung der Betriebskommission; 
hier: Wahl der vom Personalrat benannten Mitglieder 

 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl der Stadtverordnetenversammlung, folgenden 
Beschluss zu fassen: 

 
 „Gemäß § 7 der Eigenbetriebssatzung wählt die Stadtverordnetenversammlung auf 
Vorschlag des Personalrats folgende Mitglieder des Personalrats in die Betriebskommission 
der Stadtwerke: 
Vertreter: 
Herr Stefan Höfer und Herr Roman Pätzel 
 
Stellvertreter: 
Frau Christina Best (für Herrn Pätzel) und Herrn Claus Biermann (für Herrn Höfer).“ 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
- einstimmig (14) - 
 
 
TOP 11. Grundstücksangelegenheiten 
 

 a) Verkauf eines Gewerbegrundstücks mit ca. 1.701 qm aus dem Baugebiet  
                    "Quellenpark Südost" 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl der Stadtverordnetenversammlung, folgenden 
Beschluss zu fassen: 

 
 „Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt den Verkauf des Gewerbegrundstücks mit 
ca. 1.701qm (aus den Grundstücken Gemarkung Bad Vilbel, Flur 19, Nrn. 195/2, 196/3 und 
194, im anliegenden Lageplan rot umrandet) im Geltungsbereich des rechtskräftigen 
Bebauungsplans „Quellenpark Südost an Herrn Erfan Enayati, Johann-Gottlieb-Fichte-Str.8, 
Bad Vilbel und Herrn Dr. med. Wargha Enayati, Strada Garlei 39a, Sector1,Bukarest, 
Rumänien ggf. im Rahmen einer noch von Ihnen zu gründenden Gesellschaft/GbR zum 
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Kaufpreis von 510.300,--€ inkl. Erschließungskostenpauschale sowie der Möglichkeit zur 
Bestellung von Grundpfandrechten in Höhe des Kaufpreises.  
Höhere Grundpfandrechtsbestellungen sind nur dann möglich, wenn der Gesamtkaufpreis 
vorrangig an die Stadt Bad Vilbel gezahlt wird. Vorrangerklärung für Grundschuldbestellung 
vor der Rückauflassungsvormerkung für die Stadt Bad Vilbel wird abgegeben.“ 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
- e i n s t i m m i g (14) - 
 
 

 b) Verkauf eines Gewerbegrundstücks mit ca. 1.438 qm aus dem Baugebiet  
     "Quellenpark Südost" 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl der Stadtverordnetenversammlung, folgenden 
Beschluss zu fassen: 

 
„Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt den Verkauf des Gewerbegrundstücks mit 
ca. 1.438 qm (aus den Grundstücken Gemarkung Bad Vilbel, Flur 19, Nrn. 193/11 und 197/4, 
im anliegenden Lageplan rot umrandet) im Geltungsbereich des rechtskräftigen 
Bebauungsplans „Quellenpark Südost“ an   
 
Herrn Marcus Endres, Paul-Hallmann-Str. 20a, Wöllstadt, Herrn Jörg Albert, Emil-Nolde-Weg 
2, Rodgau, Frau Christine Norrenbrock, Emil-Nolde-Weg 2, Rodgau und Frau Pia Endres 
Böhmerwaldring 1, Niedernberg, ggf. im Rahmen einer noch von ihnen zu gründenden 
Gesellschaft/GbR zum Kaufpreis von 431.400,--€ inkl. Erschließungskostenpauschale sowie 
der Möglichkeit  zur Bestellung von Grundpfandrechten in Höhe des Kaufpreises.  
Höhere Grundpfandrechtsbestellungen sind nur dann möglich, wenn der Gesamtkaufpreis 
vorrangig an die Stadt Bad Vilbel gezahlt wird. Vorrangerklärung für Grundschuldbestellung 
vor der Rückauflassungsvormerkung für die Stadt Bad Vilbel wird abgegeben.“ 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
- e i n s t i m m i g (14) -  
 
 

 c) Verkauf eines Bauplatzes von ca. 1.000 Quadratmetern 
 
Bürgermeister Dr. Stöhr führte aus, dass sich Stadtrat Minkel an die Kommunalaufsicht 
gewandt hat. Im Hinblick auf die negative Rechtsprechung des EuGH aus 2013 zu 
Einheimischen-Modellen, die Vergünstigungen für Einheimische vorsahen, hat sich die 
Kommunalaufsicht dem seit Jahresbeginn geltenden Bodenrichtwert von 570 
Euro/Quadratmeter angeschlossen. Stadtrat Minkel hat seine Bereitschaft geäußert, den 
geänderten Kaufpreis zu akzeptieren. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl der Stadtverordnetenversammlung, folgenden 
Beschluss zu fassen: 

 
 „Der Verkauf eines Bauplatzes von ca. 1.000 Quadratmetern zu 570 Euro/Quadratmeter 

incl. Straße und Kanal wird zugunsten Klaus Minkel und/oder Frau und Tochter 

beschlossen.“ 

 
Abstimmungsergebnis: 
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dafür:     CDU-, FDP-, FW-Fraktion    9 Stimmen 
dagegen:   Fraktion-GRÜNE     2 Stimmen 
Enthaltung:   SPD-Fraktion      3 Stimmen 
 
Während der Beratungen und Abstimmung hatte Stadtrat Minkel gemäß § 25 HGO den 
Raum verlassen. 
 
 

 d) Verkauf diverse Grundstücke in den Gemarkungen Gronau und Rendel  
                     (für Zwecke von Renaturierungsmaßnahmen an dem Fluss Nidder und des  
                     Tierschutzes) an die Gerty-Strohm-Stiftung 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss fasste folgenden Beschluss: 

 
„Der Haupt- und Finanzausschuss genehmigt den Verkauf diverser Grundstücke in den 
Gemarkungen Gronau und Rendel an die Gerty-Strohm-Stiftung, Lichtensteinstr. 7, 60322 
Frankfurt am Main zu einem Gesamtpreis von 188.349,44 €.“ 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
- e i n s t i m m  ig (14) - 
 
 

 e) Verkauf eines Mischgebietsgrundstücks mit ca. 464 qm am Bahnhofsplatz  
                     Bad Vilbel 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl der Stadtverordnetenversammlung, folgenden 
Beschluss zu fassen: 

 
„Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt den Verkauf einer noch zu vermessenden 
Teilfläche von ca. 464 qm aus den Flurstücken Gemarkung Bad Vilbel, Flur 1, Flurstücke 
773/4, 751/1 an die Firma FD Grundstücks GmbH & Co. KG, Rodheimer Str. 9, 61118 Bad 
Vilbel zum Kaufpreis von 420.440,-- € inklusive äußerer Erschließungskosten sowie der 
Möglichkeit einer Bestellung von Grundpfandrechten in Höhe des Kaufpreises. Höhere 
Grundpfandrechtsbestellungen sind nur dann möglich, wenn der Gesamtkaufpreis vorrangig 
an die Stadt Bad Vilbel gezahlt wird. Vorrangerklärung für Grundschuldbestellung vor der 
Rückauflassungsvormerkung für die Stadt Bad Vilbel wird abgegeben. Des Weiteren eine 
Nachzahlungsverpflichtung des Käufers  bei einer höheren Ausnutzung der GFZ von 1,84 im 
Verhältnis zur Basisberechnung GFZ von 2,0 = 1.000,-- €/qm.“ 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
- e i n s t i m m  ig (14) - 
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